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Im umgekehrten Fall würdest du ab 1.8. das Teilzeitgehalt bekommen, da der Zeitraum des
Teilzeitantrags immer vom 1.8.-31.7. ist.
Der offizielle Beginn des Schuljahres in Bayern ist immer der 1.8.
Daher müsstest Du ab 1.8. das Vollzeitgehalt bekommen zumal dein aktueller Teilzeitvertrag
am 31.7. enden muss (s.o.)
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